
Die Schwerbehindertenvertretung im Betrieb 
 

„Grundlagen Teil 3“ 
 

Seminar-Nr. 2403 
 

 
Zielgruppen:   
Dieses Seminar richtet sich an Schwerbehinderten-
vertretungen, an deren Stellvertreter und an Betriebs/ 
Personalratsmitglieder, die sich um die Belange 
schwerbehinderter Menschen im Betrieb kümmern. 
Seminarziele: 
Die Teilnehmer/innen kennen die Möglichkeiten der sozialen  
und betrieblichen Integration von Schwerbehinderten.  
Darüber hinaus werden Anleitungen zur Durchsetzung von  
Rechtsansprüchen im Betrieb und im Umgang mit Behörden  
und Gerichten vermittelt. Die TeilnehmerInnen sollen ihre  
Rolle und ihre Ziele reflektieren und eine höhere Kompetenz 
erreichen. 
Seminarinhalte:  
• Reflektion: Die eigene Stellung und die Organisation der   

  Tätigkeit im Betrieb reflektieren und erkennen 
• Hilfen bei der Eingliederung in Beruf und Arbeit  

  Zusammenarbeit mit Betriebs/Personalrat, Arbeitgeber,   
  Inklusionsbeauftragten, Innerbetriebliche Helfergruppen 
  Inklusions-/Integrationsamt   
• Beratungsauftrag der Schwerbehindertenvertretung 

  z.B. Neuerungen in der Pflegeversicherung 
  Eingliederungshilfen 
• Gesprächsführung und Konfliktlösung: Ablauf eines  

  Beratungsgespräches; Konflikt- und Wahrnehmungssignale 
  Gespräch in Konfliktsituationen 
• Rolle und Aufgaben des Integrationsfachdienstes: 

  Beratung von Arbeitnehmern (psychosoziale Unterstützung) 
  Präventionsverfahren (Ziele und Vorgehensweise zu      
  dauerhaften Arbeitsplatzsicherung; Kündigungsschutz (was  
  bedeutet der besondere Kündigungsschutz? 
Freistellungen: 

nach § 179 Abs. 4 SGB IX  
nach § 37 Abs. 6 BetrVG und 
nach § 46 Abs. 6 BPersVG 

  
Referenten:             Sozialexperten 
   
Seminarbeginn: Montag,     11.03.2024  14:00 Uhr 
Seminarende: Freitag ,     15.03.2024  15:00 Uhr 
Seminarort: Parkhotel     91710 Gunzenhausen  
Seminar-Gebühr: € 1.300,00  zzgl. 19% MwSt.  
Hotelkosten: € 656,00  
 
Seminaranmeldung bis spätestens 14.02.2024  


